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Im Januar 2024 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

der Bundestag hat im Herbst 2023 gegen den er-
mäßigten Umsatzsteuersatz in Restaurants ge-
stimmt. Wir zeigen, warum der Subventionsver-
such der CDU/CSU-Fraktion gescheitert ist. Dar-
über hinaus geben wir Ihnen wichtige Vorabhin-
weise zu elektronischen Rechnungen, deren 
Verwendung der Gesetzgeber verpflichtend ein-
führen will. Der Steuertipp beleuchtet, wie der 
Grundlohn bei steuerfreien Zuschlägen für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit zu be-
rechnen ist. 

Gastronomie  

Umsatzsteuersatz springt ab dem 
01.01.2024 auf 19 % zurück 

Um die Gastronomie während der Corona-Pan-
demie zu stützen, hatte der Gesetzgeber den Um-
satzsteuersatz auf Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen ab dem 01.07.2020 von 19 % auf 
7 % abgesenkt. Ausgenommen hiervon waren nur 
Getränke. Die Regelung ist zum 31.12.2023 aus-
gelaufen und wurde nicht verlängert. 

Ein dauerhaft ermäßigter Umsatzsteuersatz von 
7 % auf den Verzehr von Speisen in Restaurants 
hatte im September 2023 keine Mehrheit im 
Bundestag gefunden. Ein entsprechender Entwurf 
der CDU/CSU-Fraktion zur Änderung des Um-
satzsteuergesetzes war abgelehnt worden. Von-
seiten der CDU/CSU-Fraktion war die Verlänge-
rung der Umsatzsteuerermäßigung mit durch die 

Corona-Pandemie eingetretenen Verhaltensän-
derungen der Verbraucher begründet worden. 
Es wurde argumentiert, dass die Verbraucher ver-
stärkt geliefertes oder mitgenommenes Essen 
konsumieren, das dem ermäßigten Umsatzsteuer-
satz unterliegt. 

Mit der Senkung sollten Wettbewerbsverzerrun-
gen vermieden werden und steigende Belastun-
gen der Gastronomiebetriebe durch hohe Ener-
gie- und Einkaufspreise kompensiert werden. 
Im Ergebnis konnten die vorgebrachten Argu-
mente für eine Entfristung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes in der Gastronomie im Bundes-
tag jedoch nicht überzeugen. In der öffentlichen 
Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die 
Post-Pandemiezeit auch anderen Branchen einen 
weiteren Strukturwandel zumute und keine 
Rechtfertigung für eine dauerhafte Subventionie-
rung der Gastronomiebranche bestehe. 
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Gesetzgebung  

Vorabhinweise zur Einführung der 
elektronischen Rechnung 

Mit dem Wachstumschancengesetz werden die 
Regelungen zur Einführung der elektronischen 
Rechnung für inländische B2B-Umsätze im Um-
satzsteuergesetz verankert. Bereits vor Abschluss 
des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens 
hat das Bundesfinanzministerium (BMF) erste 
Hinweise zu den Anforderungen an eine elektro-
nische Rechnung verlautbaren lassen. Fraglich 
war, ob die bereits bekannten Formate XRech-
nung und ZUGFeRD die geplanten Vorgaben er-
füllen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 
informiert nun über das diesbezügliche Entwurfs-
schreiben des BMF. 

Eine elektronische Rechnung soll nach aktuellem 
Sachstand eine Rechnung sein, die in einem 
strukturierten elektronischen Format ausge-
stellt, übermittelt und empfangen wird und eine 
elektronische Verarbeitung ermöglicht. Sie muss 
der europäischen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung und der Liste der entspre-
chenden Syntaxen entsprechen. 

Das BMF stellt klar, dass sowohl eine Rechnung 
nach dem bekannten XStandard als auch im 
ZUGFeRD-Format ab Version 2.0.1 grundsätz-
lich eine Rechnung in einem strukturierten elek-
tronischen Format darstellt, die den geplanten 
Anforderungen entspricht. Dies ist laut Verband 
ein wichtiger Hinweis für die Praxis, der die Pla-
nungssicherheit erhöht. 

Zudem äußert sich das BMF zum Einsatz des 
EDI-Verfahrens: Aktuell werde an einer Lösung 
gearbeitet, um das EDI-Verfahren auch unter dem 
künftigen Rechtsrahmen weiterhin nutzen zu 
können. Das Erfordernis technischer Anpassun-
gen könne allerdings nicht ausgeschlossen wer-
den. Man sei aber bemüht, den Umstellungsauf-
wand auf das Notwendige zu begrenzen. 

Laut Regierungsentwurf ist zwar eine gestaffelte 
Übergangsregelung für die Pflicht zum Ausstel-
len elektronischer Rechnungen vorgesehen. Das 
BMF weist allerdings vorsorglich darauf hin, dass 
ab dem 01.01.2025 alle Unternehmer verpflichtet 
sein werden, elektronische Rechnungen entge-
genzunehmen. 

Statistik  

1,8 % aller Betriebe wurden im 
Jahr 2022 geprüft 

Wie oft Gewerbetreibende und Selbständige einer 
Betriebsprüfung unterzogen werden, hängt von 

der Größe des Unternehmens, der wirtschaftli-
chen Zuordnung und der Art des Betriebs ab. Das 
Finanzamt unterscheidet zwischen Groß-, Mit-
tel-, Klein- und Kleinstbetrieben. Dabei gilt die 
Faustregel: Je größer das Unternehmen ist, desto 
häufiger wird es zu einer Außenprüfung kommen. 
Während Großbetriebe in der Regel durchgehend 
und lückenlos mit sämtlichen Besteuerungszeit-
räumen geprüft werden, müssen Klein- und 
Kleinstbetriebe eher selten mit einer Prüfung 
rechnen. Viele dieser Betriebe sind jahrzehnte-
lang keiner Betriebsprüfung ausgesetzt. Bei ihnen 
werden Betriebsprüfungen häufig anlassbezogen 
angeordnet (z.B., wenn Unstimmigkeiten in den 
Gewinnermittlungen zu Tage treten). 

Zudem können Klein- oder Kleinstunternehmer 
in den Fokus des Finanzamts geraten, wenn  

 sie einer bestimmten Branche angehören, die 
schwerpunktmäßig geprüft wird,  

 Kontrollmitteilungen aus einer Betriebsprü-
fung eines Geschäftspartners beim Finanzamt 
eingegangen sind oder  

 (auch anonyme) Anzeigen vorliegen. 

Im Jahr 2022 wurden nach einer neuen Statistik 
des Bundesfinanzministeriums von 8.409.661 re-
gistrierten Betrieben insgesamt 151.676 geprüft. 

Das entspricht einer Prüfungsquote von 1,8 %. 
Bei Großunternehmen lag die Quote bei 17,5 %, 
bei mittelgroßen Betrieben bei 4,8 %, bei Klein-
betrieben bei 2,4 % und bei Kleinstbetrieben bei 
0,8 %. Insgesamt 12.949 Betriebsprüfer waren 
dafür im Einsatz. 

Hinweis: Das erzielte steuerliche Mehrergeb-
nis der Prüfungen lag bei rund 10,8 Mrd. €, 
davon entfielen allein 7,8 Mrd. € auf die Prü-
fung von Großbetrieben. 

Betriebsveranstaltungen  

Die Verfassungsbeschwerde zur  
Vorteilsermittlung ist gescheitert 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf 
betrieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Cha-
rakter haben (z.B. Betriebsausflüge, Weihnachts-
feiern, Jubiläumsfeiern). Ob die Veranstaltung 
vom Arbeitgeber, Betriebsrat oder Personalrat 
durchgeführt wird, ist unerheblich. Soweit die 
Zuwendungen des Arbeitgebers für bis zu zwei 
solcher Veranstaltungen jährlich den Betrag von 
150 € (bis einschließlich 2023: 110 €) je Be-
triebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeit-
nehmer nicht übersteigen, gehören sie nicht zu 
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. 
Das gilt allerdings nur, wenn die Teilnahme an 
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der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des 
Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht. 

Im Übrigen kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer 
mit einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, 
soweit er steuerpflichtigen Arbeitslohn aus An-
lass von Betriebsveranstaltungen zahlt. 

Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils sind 
laut Bundesfinanzhof alle mit der Veranstaltung 
unmittelbar zusammenhängenden Aufwendungen 
des Arbeitgebers anzusetzen. Das gilt ungeachtet 
dessen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vorteil 
begründen können. Die danach zu berücksichti-
genden Aufwendungen (Gesamtkosten) des Ar-
beitgebers sind zu gleichen Teilen auf die bei der 
Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer 
aufzuteilen. Die hiergegen gerichtete Verfas-
sungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsge-
richt nicht zur Entscheidung angenommen. 

Hinweis: Wir beraten Sie gerne zur einkom-
men- und umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Betriebsveranstaltungen, damit Ihre nächste 
Firmenfeier nicht zur Steuerfalle wird. 

Ferienimmobilien  

Zahlungen des Ferienanbieters können 
gewerbesteuerlich hinzuzurechnen sein 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist der 
steuerliche Gewinn des Gewerbebetriebs um ver-
schiedene gewerbesteuerliche Hinzurechnungen 
zu erhöhen und um gewerbesteuerliche Kürzun-
gen zu vermindern. So ergibt sich der Gewerbe-
ertrag - die maßgebliche Rechengröße für die 
weitere Gewerbesteuerermittlung. Hinzuzurech-
nen ist beispielsweise ein Teil der Miet- und 
Pachtzinsen, die ein Gewerbetreibender für die 
Benutzung von fremden unbeweglichen Wirt-
schaftsgütern (z.B. Gebäuden) zahlt. 

Hinweis: Über diese Hinzurechnungsregel 
will der Gesetzgeber Nutzer fremder Wirt-
schaftsgüter mit selbstnutzenden Eigentümern 
vergleichbarer Wirtschaftsgüter gleichstellen. 

Als Mieten können auch Aufwendungen hinzuzu-
rechnen sein, die ein Ferienimmobilienanbieter 
tätigt, damit ihm die Immobilieneigentümer die 
Ferienunterkünfte zur Vermietung an Reisende 
überlassen. So lässt sich ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) zusammenfassen.  

Geklagt hatte ein Anbieter, der mit seinen Reise-
kunden in eigenem Namen und für eigene Rech-
nung Ferienhaus- und Ferienwohnungsverträge 
abgeschlossen hatte. Vereinbart war ein Gesamt-
preis, in dem der zu zahlende Preis an den jewei-
ligen Immobilieneigentümer und ein Aufschlag 
(Marge) für den Anbieter enthalten waren. Das 

Finanzamt kam nach einer Außenprüfung zu dem 
Ergebnis, dass es sich bei den vom Anbieter an 
die Eigentümer gezahlten Entgelten um Mieten 
handelte, die dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 
hinzuzurechnen sind. 

Der BFH hat die Hinzurechnung bestätigt. Eine 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzin-
sen setze einen Nutzungsvertrag voraus, der nach 
seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt ein bür-
gerlich-rechtliches Mietverhältnis sei. Dies war 
laut BFH hier der Fall, da die Hauptleistungs-
pflicht der Eigentümer in der Gebrauchsüberlas-
sung der Ferienimmobilien und die Hauptleis-
tungspflicht des Anbieters wiederum in der Zah-
lung eines Mietzinses bestanden hatte.  

Ein Ferienimmobilienanbieter kann zwar auch 
bloß als Vermittler zwischen den Eigentümern 
und den Reisenden tätig werden. Der Anbieter im 
Streitfall war aber kein bloßer Vermittler, da er 
eine Vielzahl von Objekten im eigenen Namen 
angeboten hatte, ohne auf den jeweiligen Eigen-
tümer des Ferienobjekts hinzuweisen. Zudem hat-
te der Anbieter gegen die Ferienimmobilienanbie-
ter keine Provisionsansprüche, sondern musste 
den Eigentümern vielmehr ein Entgelt für die 
Überlassung der Objekte zahlen. 

Ukraine-Krieg  

Erleichterungen für den Spendenabzug  
gelten auch 2024 

Spenden an notleidende Menschen aus der Ukra-
ine sind unter erleichterten Voraussetzungen von 
der Steuer absetzbar. Das Bundesfinanzministeri-
um hat geregelt, dass diese Erleichterungen auch 
im Jahr 2024 anwendbar sind. Somit gelten unter 
anderem folgende Regelungen fort: 

 Geldspenden: Wer Geld an notleidende Men-
schen aus der Ukraine spendet, braucht für die 
Einkommensteuererklärung nur einen verein-
fachten Zuwendungsnachweis, und zwar ohne 
Beschränkung des Betrags. Selbst wer 5.000 € 
spendet, muss nur einen Kontoauszug, einen 
Lastschriftbeleg oder einen Ausdruck aus dem 
Onlinebanking aufbewahren. Die Spende 
muss aber auf ein Sonderkonto einer inländi-
schen steuerbegünstigten Körperschaft einge-
zahlt werden, das für diesen besonderen 
Zweck (Ukraine-Krise) eingerichtet wurde. 

 Spendenaktionen: Steuerbegünstigte Körper-
schaften wie Sportvereine dürfen finanzielle 
Mittel für steuerbegünstigte Zwecke eigentlich 
nur verwenden, wenn sie diese Zwecke laut 
ihrer Satzung fördern. Wollen sie aber von der 
Ukraine-Krise Betroffene finanziell unterstüt-
zen, dürfen sie ausnahmsweise im Rahmen ei
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einer Sonderaktion zu Spenden aufrufen und 
diese dann unmittelbar einsetzen, ohne ihre 
Satzung entsprechend ändern zu müssen. Sie 
haben allerdings die Bedürftigkeit der unter-
stützten Personen oder Einrichtungen selbst zu 
prüfen und dies zu dokumentieren. 

 Hilfsaktionen: Ausnahmsweise dürfen steu-
erbegünstigte Körperschaften auch vorhande-
ne, nicht anderweitig gebundene Mittel ohne 
Satzungsänderung für die Unterstützung Be-
troffener einsetzen. Das gilt auch für die Über-
lassung von Personal und Räumlichkeiten. 

 Arbeitslohnspende: Verzichten Arbeitneh-
mer auf Teile ihres Lohns zugunsten einer 
Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spenden-
konto einer steuerbegünstigten Körperschaft 
oder zugunsten eines vom Ukraine-Krieg ge-
schädigten Beschäftigten des Unternehmens, 
werden diese Lohnteile steuerfrei gestellt. 

 Beihilfen des Arbeitgebers: Steuerlich be-
günstigt sind auch unentgeltliche Leistungen 
zur Reparatur kriegsbeschädigter Infrastruktur 
und Beihilfen des Arbeitgebers an vom Krieg 
geschädigte Arbeitnehmer. 

 Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: 
Unterstützen Unternehmer vom Krieg in der 
Ukraine geschädigte Personen, können für ih-
re Aufwendungen Sponsoringregelungen gel-
ten. Danach ist ein Betriebsausgabenabzug er-
laubt, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vor-
teile für sein Unternehmen erstrebt, die in der 
Sicherung oder Erhöhung seines unternehme-
rischen Ansehens liegen können. 

Ermäßigter Steuersatz  

Kurzfristige Vermietung von Wohn-  
und Schlafräumen 

Das Bundesfinanzministerium hat sich zum Steu-
ersatz bei der kurzfristigen Vermietung von 
Wohn- und Schlafräumen geäußert. Im Umsatz-
steuergesetz ist geregelt, dass bei Umsätzen aus 
der kurzfristigen Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer zur Beher-
bergung von Fremden bereithält, sowie aus der 
kurzfristigen Vermietung von Campingflächen 
der ermäßigte Steuersatz anzuwenden ist. 

Nicht nur die Vermietung von Grundstücken und 
mit diesen fest verbundenen Gebäuden ist be-
günstigt. Bereits im Jahr 2022 hatte der Bundes-
finanzhof (BFH) entschieden, dass auch die Ver-
mietung von Wohn- und Schlafräumen durch ei-
nen Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung 
von Fremden und damit auch die Vermietung von 

Wohncontainern an Erntehelfer begünstigt ist. 
Die Finanzverwaltung hat die Rechtsprechung 
des BFH übernommen und den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass angepasst. 

Hinweis: Diese Grundsätze sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. Aus Gründen des 
Vertrauensschutzes wird es (auch für Zwecke 
des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfän-
gers) nicht beanstandet, wenn sich der leisten-
de Unternehmer für bis zum 31.12.2023 aus-
geführte Leistungen auf die Anwendung des 
Regelsteuersatzes beruft. 

Steuertipp  

Der maßgebende Grundlohn ist nach 
dem Anspruchsprinzip zu ermitteln 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit, die ein Arbeitnehmer neben seinem 
Grundlohn für tatsächlich geleistete Arbeit zu 
diesen Zeiten erhält, kann der Arbeitgeber steuer-
frei auszahlen, soweit sie bestimmte Prozentsätze 
des Grundlohns nicht übersteigen. Für Nachtar-
beit in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr kön-
nen beispielsweise Zuschläge bis zu 25 % des 
Grundlohns steuerfrei bleiben.  

Der für die Bemessung der steuerfreien Zuschlä-
ge maßgebende Grundlohn ist der laufende Ar-
beitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn 
geltenden regelmäßigen Arbeitszeit für den je-
weiligen Lohnzahlungszeitraum arbeitsvertrag-
lich zusteht. Dieser Arbeitslohn ist in einen Stun-
denlohn umzurechnen und steuerlich mit höchs-
tens 50 € pro Stunde anzusetzen. 

Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem 
Arbeitnehmer steuerlich tatsächlich zufließt, ist 
laut Bundesfinanzhof (BFH) für die Bemessung 
der Steuerfreiheit der Zuschläge ohne Belang. Im 
Streitfall hatte der Arbeitgeber aufgrund einer 
Gehaltsumwandlung Zahlungen an eine Unter-
stützungskasse erbracht. Der BFH hat auch diese 
Zahlungen ungeachtet dessen zum Grundlohn ge-
rechnet, dass die gezahlten Beiträge dem Arbeit-
nehmer steuerlich nicht zugeflossen waren. 

Hinweis: Die Frage, wie der Grundlohn bei 
steuerfreien Lohnzuschlägen zu berechnen ist, 
beschäftigt immer wieder die Gerichte. Nut-
zen Sie dazu unser Beratungsangebot! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


